
Dispenſen wurden auch aus Privatgründen, Unter leichteren Bedingungen,
12, ogar In ſehr nahen Graden erteilt. Die bisherige Disziplin erfuhr
einen harten Schla durch den Joſefinismus vierre Periode), welcher
nicht bloß Ehehinderniſſe eingeſchränkt, ſondern auch In die kir **  IJ.  zuris
diktion eingegriffen und Een Biſchöfen ogar verboten hatte, nach Rom
Dispenſen einzureichen. Wohl len ES iM Le 1855, als Ob durch Zuſtande⸗
kommen 8 Konkordates beſſere Tage kommen Ollten; doch bald darauf,
im Jahre 1868, wurde die fakultative Zivilehe eingeführt und ſomit jede
ſtrengere kirchliche Disziplin unmöglich gemacht (fünfte ertode *  2*
vurden 5  war dem vatikaniſchen Konzil verſchiedene Poſtulate vorgelegt, doch
konnten dieſelben wegen der Unterbrechung des Konzils nicht erbrter werden
Soweit eS möglich war, wurden ſie aber wenigſtens teilweiſe berückſichtigt.

erklärte C XIII I 25 Juni 1885 In Bezug auf die COpula incestuosa,
„dispensationes matrimoniales posthac concedendas, etiamsi cCopula incestuosda
vel Consilium 61 intentio Der EAIII facilius dispensationem impetrandi reticeita
tuerint. validas futuras.“ Auch die Zahl der Beweggründe vurde erweitert,
einige Klauſeln werden jetzt nicht mehr erwähnt, die Dispenſationstaxen
wurden ebenſa geringer. Die Biſchöfe erhielten größere Vollmachten und
auch die Erledigung der Geſuche Iin Rom Uund ihre Exekution fanden mehr
Berückſichtigung. Sodann beſpri der erfaſſer die jetzige Dispenſations⸗
praxis, erwähnt die einzelnen Hinderniſſe, und en ganzen Weg, welchen
das Geſuch bis guu Erledigung und Exekution ˙ma En hat

Die Abhandlung erſchien In der Zeitſchrift für en katholiſchen Klerus
(Casopis Kkatohliekého duchovenstvya) und wurde als Separatabdruck heraus⸗
gegeben. Sehr ſorgfältig, dazu von einem bewährten Fachmanne bearbeitet,
bietet ſie einem jeden Geiſtlichen reichliches Material nicht nur ur eigenen
Belehrung, ſondern auch In ſo manchen Punkten Fur Belehrung de Volkes.
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ES iſt das zwölfte Bändchen der von Schöningh herausgegebenen
„Seelſorger-Praxis“, das tr hier zuu Anzeige bringen. Arndt hat darin
das Qan ſich ſehr komplizierte Ordensrecht In wirklich brauchbarer Weiſe,
präzis und klar, ur Anſchauung gebracht Zuerſt ird ein geſchichtlicher
Ueberblick über Orden Uund Kongregationen geboten, dann Gründung und
Aufhebung erſelben erörtert, daran reiht ſich die arſtellung ihres Ver
hältniſſes Fum Kardinal-Protektor, 65  Um Diözeſan-Biſchof und Uum Pfarrer
Hierauf Olgt, was vo  2 Eintritt, ODn der Gelübdeablegung, oOn den weſent
lichen Verpflichtungen de Ordensſtandes, der Entlaſſung nd Ausſtoßung
3u gelten hat luch verden Flucht Uun Apoſtaſie und endlich die Tertiarier
berührt. Den Schluß bilden die weltlichen deutſchen Ordensgeſetze.

Wie aus dieſer knappen Inhaltsangabe erhellt, iſt das Wichtigſte des
Ordensrechtes behandelt. E wird daher jeder, der Kenntniſſe on haben
ſoll, nicht umſonſt darnach greifen.
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